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[p. 772] Die Baudirektion berichtet: 
Von der Korrektion der Seestraße, in Thalwil, zwischen Grenze Rüschlikon und der 
Dorfstraße, sind die Fahrbahnarbeiten und Pflasterungen vollendet. (Vergebung durch 
Regierungsratsbeschluß Nr. 1319 vom 13. Juni 1929). Es ist noch der Makadambelag 
in den Trottoiranlagen auszuführen. 
Für diese Arbeit sind in beschränkter Konkurrenz von folgenden bewährten Firmen 
Offerten eingegangen: 
1. Kern & Müller, Straßenbauunternehmung Zürich 6 Fr. 12,784.50 
2. Walo Bertschinger, Straßenbauunternehmung, Zürich 1 “ 13,215.- 
3. Schweiz. Straßenbauunternehmung A.-G., Zürich 7 “ 13,358.50 
4. Palatini & Cellere, Zürich 6 “ 15,400.- 
Die Firma Kern & Müller erklärt, die Arbeit sachgemäß zu dem von ihr offerierten Preis, 
der allerdings äußerst berechnet ist, ausführen zu können. Kern & Müller führten für 
den Kanton an der Wehntalerstraße, in Affoltern b. Zch., ähnliche Arbeiten aus. 
Es wird Vergebung an Kern & Müller, in Zürich 6, beantragt. 
Auf Antrag der Baudirektion 

beschließt der Regierungsrat: 
I. Die Erstellung des Makadambelages in den Trottoiranlagen der Seestraße Thalwil 
zwischen Grenze Rüschlikon und Dorfstraße wird an die Straßenbauunternehmung 
Kern & Müller, in Zürich 6, vergeben. 
II. Mitteilung an die Baudirektion mit der Ermächtigung zum Vertragsabschluß. 
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